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M. 64.

Sechs und Zwanzigſter Jahrgang.
3. Quartal. Mittwoch den 11. Auguſt 1852. Stück 12.

Merſ eburger Kreis Blatt.

Bekanntmachungen.
Jn Gemäßheit des F. 64. der Verordnung vom 3. Januar 1849 über Einführung des mündlichen und öffentlichen

Verfahrens mit Geſchwornen in Unterſuchungsſachen, Geſetz Sammlung pag. 14., fordere ich die Magiſträte und die Orts
richter des Kreiſes hierdurch auf, für jeden Ort ein Verzeichniß derjenigen, welche zu Geſchwornen berufen werden können, nach
dem nachſtehenden Schema alphabetiſch anzufertigen und mir bis zum I. September er. unfehlbar zu überreichen.

Geſchwornen-Urliſte der Gemeinde
Bezieht Hat bereitsZahlt jährlich

Lau Lebens- ein Ein als Ge-fendel Zu und Vornamen. Stand. alter. Klaſſen- Grund Gewerbe kommen ſchworner Bemerkungen.

Pr. ſteuer ſteuer ſteuer von fungirt imJahr. Thlr. Thlr. Thlr. Thlr. Jahre

Geſchworne können nur Männer werden welche die Eigenſchaft eines Preußen beſttzen, ſich im Vollgenuß der bürger
lichen Rechte befinden, zwiſchen 30 und 70 Jahre alt ſind, wenigſtens ſeit einem Jahre in der Gemeinde wohnen und mindeſtens
jährlich 16 Thlr. Klaſſenſteuer oder 20 Thlr. Grundſteuer (mit Ausſchluß der Beiſchläge) oder 24 Thlr. Gewerbſteuer entrichten,
oder endlich ohne Rückſicht auf den Steuerſatz zur Kathegorie der Rechtsanwälte und Notarien, der Profeſſoren, der approbirten
Aerzte und der Beamten gehören, welche entweder von Sr. Majeſtät dem König unmittelbar ernannt worden ſind, oder ein Ein
kommen von wenigſtens jährlich 500 Thlr. beziehen. e

Nur vorſtehend bezeichnete Perſonen ſind in die Verzeichniſſe aufzunehmen. Alle übrigen ſind wegzulaſſen außerdem
aber bleiben auch noch nachbenannte ausgeſchloſſen

Regierungs Präſidenten, Landräthe und Polizei Directoren,
richterliche Beamte, Staatsanwälte und deren Gehülfen,
die im activen Dienſt befindlichen Militairperſonen,
Religionsdiener aller Confeſſionen, Elementarlehrer und Dienſtboten.

Jch hege die Erwartung, daß die Aufſtellung der Urliſten mit beſonderer Sorgfalt und Genauigkeit bewirkt werden
wird und daß Mißſtände, wie ſie bisher noch vorgekommen ſind, daß nämlich die Urliſten Perſonen unter 30 oder über 70
Jahren oder ſolche, die des Schreibens und Leſens nicht mächtig ſind, oder taube, blinde, oder an ſonſt erheblichen Krank
heiten leidende, enthalten haben unter allen Umſtänden vermieden werden. Die Beträge der Steuer und des Einkommens,
ſowie das Alter der in den Liſten aufgeführten Perſonen iſt genau anzugeben.

Etwaige Nachläſſigkeiten der Ortsbehörden würde ich ernſtlich zu rügen genöthigt ſein.

Merſeburg den 6. Auguſt 1852. Der Königliche Landrath Weidlich.
Von dem Königlichen Kammerherrn Herrn Grafen v. Zech-Burkersroda iſt die Polizeiverwaltung in den Dörfern

Bündorf, Kötzſchau, Geuſau und Kleingräfendorf Goſecker Antheils, vom 1. Juli d. J. ab mit Genehmigung
der Königlichen Regierung dem Herrn Kreisſecretair Eckhardt hierſelbſt übertragen worden.

Indem ich dies hierdurch zur öffentlichen Kenntniß bringe und dabei bemerke, daß von dem Herrn c. Eckhardt zugleich
auch die Feuer Societäts Geſchäfte in den genannten Ortſchaften zu beſorgen ſind, fordere ich die betreffenden Ortsrichter hier-
mit auf, ſich in allen polizeilichen und Feuer Societäts Angelegenheiten zunächſt an den Herrn Kreisſecretair Eckhardt, als
Polizeiverwalter, zu wenden.

Merſeburg, den 7. Auguſt 1852. Der Königliche Landrath Weidlich.
Bekanntmachung. Das Bedürfniß hat für unſere in dem, im neuen Rathhauſe befindlichen Gitterkaſten ausge-

Stadt eine neue Feuer Löſchordnung nothwendig gemacht. hängt worden. Es ſoll aber auch in den nächſten Tagen jedem
Dieſelbe iſt entworfen, von der Königl. Regierung genehmigt Hausbeſitzer ein Druckerxemplar eingehändigt werden. Der 45.
und durch den Druck vervielfältigt worden. Ein Eremplar iſt dieſes neuen Lokal Geſetzes legt den Hausbeſitzern die Ver
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pflichtung auf, die Löſchordnung ſorgfältig aufzubewahren und
den Mitbewohnern des Hauſes von Zeit zu Zeit zur Kennt-
nißnahme vorzulegen. Wir hoffen daß die ſämmtlichen Be-
wohner unſrer Stadt ſich mit dem Jnhalte der neuen Feuer-
Löſchordnung genau bekannt machen und die Ausführung der-
ſelben durch williges Entgegenkommen möglichſt erleichtern und
ſichern werden. Sobald die ſofort zu bewirkende Bildung der
Rettungs und Löſch Compagnien erfolgt ſein wird, tritt mit
dem Zeitpunkte, der noch öffentlich bekannt gemacht werden
wird, die neue Feuer Löſchordnung in Kraft.

Möge die Nothwendigkeit, dieſelbe zur Anwendung zu brin
gen, durch fortdauerndes pünktliches Befolgen der zur Abwen-
dung von Feuersgefahren erlaſſenen Beſtimmungen möglichſt

entfernt gehalten werden.
Merſeburg den 9. Auguſt 1852.

Der Magiſtrat.
Oeffentliches Aufgebot.

Alle Diejenigen, welche aus der Zeit vom 1. Juli 1846
bis zum 18. Januar 1852 an den verſtorbenen Karl Emanuel
Ho'otz aus deſſen bisheriger Dienſtverwaltung als Bote und
Executor beim hieſigen Königl. Kreisgerichte irgend einen An-
ſpruch zu machen haben, werden hierdurch vorgeladen, ihre For-
derungen binnen 3 Monaten, ſpäteſtens aber in dem hierzu auf

den 21. September e. Vormittags 10 Uhr,
an hieſiger Gerichtsſtelle vor dem Deputirten Herrn Referen-
darius Brandt anberaumten Termine anzumelden und ihre An-
ſprüche näher zu begründen, unter der Verwarnung, daß ſie
nach fruchtloſem Ablaufe des Termins ihres Anſpruchs an die
hieſige Salarienkaſſe verluſtig gehen und lediglich an die Erben
des verſtorbenen Boten Hootz, denen die beſtellte Kaution zu-
rückgezahlt wird, werden verwieſen werden.

Merſebüurg, den 10. Mai 1852.
Königl. Kreisgericht.

Nothwendiger Verkauf.
Königl. Kreisgericht Merſeburg, I. Abtheilung.

Das dem Mühlenbeſitzer und Oeconom Johann Gottfried
Schmidt gehörige, in Zöſchener Flur belegene und unter
Nr. 48. des Hypothekenbuchs über walzende Grundſtücke der
genannten Flur eingetragene

dreiartige Viertellandes Feld,
taxirt auf 800 Thlr., ſoll
am 18. September 1852, Vormittags 11 Uhr,

an hieſiger Kreisgerichtsſtelle meiſtbietend verkauft werden. Taxe
und Hypothekenſchein ſind in der Regiſtratur einzuſehen.

Nothwendiger Verkauf.
Nachfolgende den Korbmachermeiſter Götze ſchen Erben zu

Lützen gehörigen Grundſtücke, als:
1) das zu Lützen in der Vorſtadt belegene und Nr. 182.

des Haushypothekenbuchs von Lützen eingetragene Haus
ſammt Zubehör, namentlich ein in Folge der Separation
hinzugekommener Feldabfindungsplan, taxirt 617 Thlr.
18 Sgr. 4 Pf.

2) ein Viertheil eines Gartens und drei Viertheile einer
Scheune vor dem hieſigen Kern per Nr. 196 a. des
Haushypothekenbuchs von Lützen eingetragen und abge-
ſchätzt auf 99 Thlr. 27 Sgr. 1 Pf.

3) ein neben dem hieſigen Roſenthale belegenes Nr. 339.
des Haushypothekenbuchs von Lützen eingetragenes Stück
Garten von 9 QRuthen, taxirt 27 Thlr.

4) eine in der Lützener Flur und in der Groſitzmarke be-
legene, Nr. 57. des Landungs Hypothekenbuchs von
Lützen eingetragene Viertelhufe Feld, Nr. 1179. 1229.

1280. des Flurbuchs, jetzt in dem Planſtücke Nr. 42,
der Karte beſtehend, taxirt 367 Thlr. 27 Sgr. 6 Pf.,

ſollen zum Zweck der Auseinanderſetzung in dem auf

den 24. Auguſt 1852, Vormittags 11 Uhr,
an hieſiger Gerichtsſtelle anberaumten Termine ſubhaſtirt werden.

Taxe und Hypothekenſchein können in unſerer Regiſtratur
eingeſehen werden.

Alle unbekannten Realprätendenten werden aufgeboten, ſich
bei Vermeidung der Präcluſion ſpäteſtens in dieſem Termine
zu melden.

Lützen, den 28. April 1852.
Königliche Kreisgerichts-Tommiſſion,

Erſten Bezirks.
Das verehrliche land wirthſchaftliche Publikum wird hier-

durch ergebenſt benachrichtigt, daß von hieſiger Herzogl. Eiſen-
gießerei und Maſchinenfabrik div. Pflüge, Heuwendemaſchinen
nach M'Cormich und nach Hußey, 6 verſchiedene Arten
Dreſchmaſchinen (ſtationäre und transportable) in ſolider
und ſauberer Ausführung zu billigen Preiſen gefertigt werden.

Bernburg, den 24. Juli 1852.
Herzogl. Anhalt. Eiſengießerei-Comtoir.

G. v. Siebeck.

Auction. Es ſollen den 18. Auguſt d. J. von früh
9 Uhr an, auf dem Rathhauſe Möbeln, 13 Betten, Kleidungs-
ſtücke und Wäſche verſteigert werden.

Merſeburg, 1852. Nagel, Auct.
Verſicherung der Erndten in Scheunen

und Schobern
ſo wie des Viehs, der acker wirthſchaftlichen Geräthe und Ge-
bäude gewährt die von mir vertretene Feuerverſicherungs-
Geſellſchaft Colonig gegen feſte, mäßige Prämie. Das
Nähere wird auf gefällige Anfrage, prompt mitgetheilt und
das zur Ordnung der Verſicherung Erforderliche ſorgfältig von
mir beſorgt.

Schkeuditz, im Monat Auguſt 1852.
Der Agent der Colonia C. H. A. Hertel.

Aechtes ſelbſtgefertigtes Klettenwurzel-Oel,
das große Glas zu 73 Sgr., das kleinere Glas zu 5 Sgr.

nebſt Gebrauchsanweiſung,
welches das Ausfallen der Haare ganz verhindert, das Wachs-
thum aber dermaßen bewirkt, daß in kurzer Zeit das ſchönſte
und kräftigſte Haar zu ſehen iſt; belebt die bereits erſterbenden
Haare von Neuem und verhindert das frühzeitige Grauwerden
derſelben.

Alleinige Niederlage von dieſem ächten Klettenwurzel-Qele
iſt in Merſeburg bei Herrn G. Lots am Markt.

Um mein Fabrikat nicht mit andern nachgemachten, die
meiſtens nur aus etwas gefärbtem Provencer-Oel beſtehen,
zu verwechſeln, iſt jedes Glas mit meinem Petſchaft C. Jahn

verſehen. Karl Jahn in Gotha.
Mannſchießen in Merſeburg.

Zur Theilnahme an dem, vom 15. bis inel. 22. Auguſt e.
ſtattfindenden Mannſchießen werden alle Schießluſtige und
Freunde der geſelligen Unterhaltung freundlichſt eingeladen.

Merſeburg den 7. Auguſt 1852.
Das Direetorium der Bürger-Scheibeu-

Schützen- Geſellſchaft.
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S e 2 22 2Emil Rochs aus Berlin,
S Stickerei- und Weißwaarenfabrikant, Putz- S

und Mode- Artikel eigner Fabrik. 2
Hiermit die ergebenſte Auzeige, daß ich die alleinige

Niederlage meines eigenen Fabrikats für Merſeburg an 3
Herrn C. W. Hellwig übergeben habe. S

Das gute Renommée, deſſen ſich allgemein meine t
S Firma erfreut, enthebt mich aller weitern Anpreiſungen,

und erlaube ich mir nur noch zu bemerken, daß ich jeder-
zeit das Neueſte zu Berliner Original-Fabrik-
preiſfen liefern werde.

Berlin, den 7. Auguſt 1852.

n

Auf obige Anzeige Bezug nehmend, empfehle ich hier-
mit ſämmtliche WeißwaarenArtikel, als geſtickte und halb-

Z geſticke Chemiſettes, Aermel, Kra-
S gen, Taſchentücher, Negligé- und e

Wutzhauben, Bracelets 2c. 2c. zu e
Z ganz billigen und feſten Preiſen.
2

20 V D V J M i

S JC. W. Hellwig.

FonneerneneeMiſſionsſfeſtanzeige.
Das Miſſionsfeſt in Merſeburg wird, ſo der Herr will,

am Mittwoch den 18. Auguſt e., Nachmittags 2 Uhr, in der
Stadtkirche St. Maximi Statt finden wozu die Freunde der
Miſſion hiermit ergebenſt eingeladen werden. Die Feſtpredigt
hält Herr Paſtor Dr. Klee in Horburg, den Bericht Herr
Miſſtons Superintendent Schultheiß aus dem Kaffernlande
in Süd-Afrika.

Merſeburg den 8. Auguſt 1852.
Das Comité des Miſſionshülfsvereins.

c Punkenburg.
Mittwoch den 11. Auguſt Abend- Concert (bei

Jllumination und bengaliſcher Beleuchtung).
Anfang 37 Uhr. Braun.Bei ungünſtiger Witterung den darauf folgenden Tag.

Concert Anzeige.
Freitag den 13. Auguſt Concert in Leung (mit

Anfang Braun.

Wohnung Veränderungs- Anzeige.
Meine Wohnung habe ich nach der Bierhalle verlegt.

Daſelbſt ſind friſche Back- und Stellhefen, ſowie auch alle
Sorten Bier und Broyhan in 4, 4 und 4 Tonnen ſowie
auch an jedem Dienstage friſches Lichtebier zu haben.

Merſeburg, den 7. Auguſt 1852.
Merkel, Braumeiſter.

Auffordernng!Zwei Thaler Belohnung erhält derjenige von mir, welcher
mir einen von denjenigen namhaft macht, ſo daß ich ihn ge-
richtlich belangen kann, der mir wegen dem Vorfall in meinem
Garten am 8. etwas Nachtheiliges nachredet. A. Mieth.

Marktpreiſe vom 7. Auguſt.
thl. ſg.pf. thl. ſg. pf. thl. ſg. pf. ſthl. ſg. v.

Weizen 2 26 bis 2 10 Gerſte 113 9 bis 1 16 3
Roggen 2 bis 24 8) 9] Hafer u 25 bis 1 I 3

Kirchennachrichten von Merſeburg.

Dom. V acat.
Stadt. Geboren: dem Königl. OberpoſtSecretair Kolbe ein Sohn

dem Schuhmachermſtr. Schneider Zwillingsſöhne dem Bürger und Seifen
ſiedemeiſter Remmler eine Tochter dem Fuhrmann Müller eine Tochter.
Geſtorben: der Handarbeiter Büttner, 55 J. 6 M. alt, in Folge eines
Sturzes die 2. Tochter des Ziegeldeckergeſellen Wittig, 7 J. 9 M. alt, am
Scharlach die 3. Tochter des Bürgers und Bäckermſtrs. Fuchs, 3 J. 2 M.
11 T. alt, am Scharlach eine außerehel. Tochter, 7 M. alt, am Zahnen.
Am Donnerstage predigt in der Stadtkirche Herr Paſt. Schellbach.

Neumarkt. Vacat.
Altenburg. Geboren: dem Pfarrer Sachſe zu Schkopau ein Sohn.

Geſtorben: der einzige Sohn des Schenkwirths Treff, 10 W. alt, an
Entkräftung die Ehefrau des Handarbeiters Juriſch, 51 J. alt, an Verzehrung.

Kirchennachrichten von Schafſtädt Juli.
Geboren: dem Oekonom und Amtsſchöppen Meiſel ein Sohn ein

unehel. Sohn dem Oekonom und Magiſtratsaſſeſſor Schier eine Tochter dem
Handarbeiter Schulze ein Sohn dem Handarbeiter Kramer ein Sohn dem
Handarbeiter Thalheim eine Tochter. Getrauet: der Tiſchler K. Brück-
ner aus Gebeſee mit Th. Bindernagel hier. Geſtorben: eine Tochter
des Maurers Strich, 5 J. 9 M. alt, an Abzehrung ein Sohn des Hand-
arbeiters Ruppert, 33 J. alt, an Abzehrung ein Sohn des Handarbeiters
Klemm 28 W. alt an Krämpfen die Wittwe Breier, 68 J. alt, an Ab-
zehrung eine Tochter des Handarbeiters Heynemann, 8 W. alt, an Krämpfen
ein Sohn des Handarbeiters Arnold, 40 M. alt, an Krämpfen ein unehet.
Sohn, 6 M. alt, an Krämpfen ein Sohn des Viktualienhändlers Schimpf,
4 M. alt an Krämpfen ein Sohn des Handarbeiters Schulze 3 St. alt,
an Krämpfen eine Tochter des Handarbeiters Lange in Lauchſtädt, 1 M. 3
W. alt, an Krämpfen ein Sohn des Oekonom Boſſe 3 J. 6 W. alt, an
Krämpfen ein Sohn des Handarbeiters Hartung, 6 M. alt, an Krämpfen.

Brillant-Feuerwerk.)
27 Uhr.

Der Hall. Cour. enthält unter Locales nachſtehenden Arti-
kel, der weiter verbreitet zu werdensverdient:

Halle, den 5. Auguſt. Schon vor einigen Tagen ent-
hielt die „N. Pr. Z. im Zuſchauer Folgendes „Zur Kennt-
nißnahme für alle Proteſtanten, welche nach München
reiſen, macht uns ein Leipziger Kaufmann folgende Mitthei-
lung: Bei meiner Anweſenheit im vergangenen Monate in
München ſah ich aus meinem Zimmer im zweiten Stocke des
Gaſthofs zur „blauen Traube“ der feierlichen Prozeſſion des
Frohnleichnamsfeſtes zu. Dieſelbe begann kurz nach 7 Uhr
Morgens und um mich vor der Sonne zu ſchützen ſetzte ich
eine Mütze auf, wobei ich im zweiten Stock um ſo
weniger einen Verſtoß gegen die dortigen Gebräuche zu begehen

glaubte, als ein großer Theil der Zuſchauer auf der Straße
den Hut auf den Kopfe hatte, und rauchte eine Cigarre.
Nach Beendigung der Prozeſſion wollte ich mich eben zur Ab-
reiſe fertig machen als ich von einem Polizeiagenten aufge-
fordert wurde, ihm ſogleich auf die Polizei zu folgen, woſelbſt
mir eröffnet wurde, daß ich mich bei der Prozeſſton unan-
ſtändig betragen, da ich mit bedecktem Kopfe und brennender
Cigarre aus dem Fenſter geſehen habe. Meine Erklärung, daß
mir dies doch wohl in meiner Stube frei ſt nde, ich übrigens
nicht daran gedacht, der Feier dadurch im Geringſten zu nahe
zu treten, auch mit den dortigen Ceremonien gänzlich unbekannt
ſei, außerdem mich weder mein Wirth noch irgend wer anders
darauf aufmerkſam gemacht habe, blieb unbeachtet; man ent-
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gegnete mir daß, wenn ich zum Fenſter heraus ſähe, dies ſo
gut ſei, als ob ich auf der Straße wäre, ließ mich zu Pro-
tokoll vernehmen und diktirte mir, Namens des Directors, 24
Stunden Arreſt, wogegen alles Proteſtiren nichts half. Auch
wurde mir verweigert, den Director zu ſprechen, da er angeb-
lich den gangen Tag nicht nach Hauſe käme; ebenſo wurde mir
nicht einmal geſtattet, in Begleitung eines Polizeidieners noch
einmal nach dem Gaſthof zu gehen, um meinen 14 jährigen
Sohn von meinem Schickſale in Kenntniß zu ſetzen, ſondern
ich wurde, nachdem ich das Protokoll hatte unterſchreiben und
dafür 36 Kreuzer bezahlen müſſen ſofort in ein Gefängniß
abgeführt, das mit einem hölzernen Lager und mit einem Stroh
ſack e war, und am Fenſter eiſerne, mit Draht ver-
ſtrickte Gitter hatte, vor welche ein Holzkaſten ſo angebracht
war, daß man kaum den Himmel ſehen konnte. Nach 4
Stunden 3 Uhr Nachmittags wurde ich endlich wieder zum
Polizei Director geholt, der mir eröffnete, wie er auf Verwen
dung des Königl. Sächſiſchen Geſandten mich zwar entlaſſen
wolle, aber dem Publikum gegenüber nicht anders hätte verfahren
können. Vor meiner Abreiſe mußte ich dann noch „für Ver-
handlungskoſten wegen unanſtändigen Betragens beim Frohn-
leichnamsfeſte“ 3 Fl. 36 Kr. bezahlen, und wollte hierdurch
nicht verſäumt haben dieſe Erlebniſſe zur Kenntniß meiner
Glaubensgenoſſen zu bringen, die etwa zum Vergnügen
nach München reiſen möchten.“ Dieſe Geſchichte erſchien
uns anfangs mit allen ihren Details kaum glaublich, und wir
beanſtandeten deshalb ihre Aufnahme wir ſind jedoch inzwi-
ſchen von dem Hrn. Kaufmann M. in Leipzig, dem ſie paſſirt
iſt, unter der Verſicherung, daß ſich Alles wirklich ſo begeben
habe, erſucht worden, dieſelbe noch nachträglich in den „Courier“
aufzunehmen.

Ein Paar Proben des „höheren Blödſinns“. Ein
übrigens verdienſtvoller und geachteter Lehrer an einer höheren
Unterrichtsanſtalt unſerer Provinz ließ ſich bisweilen bei ſeinen
geſchichtlichen Vorträgen von dem Gegenſtande ſo hinreißen,
daß in der That ſeine Phantaſie mit der Logik durchging. So
leitete er einſt die Erſtürmung Magdeburgs durch Tilly mit
den Worten ein „Rechts heulen die Verwundeten links die
Todten, Pferde mit ein, zwei, drei, ja vier abgeſchoſſenen
Beinen ſprengen auf dem Schlachtfelde umher und nach banger
Verzweiſlung ſtürzen endlich die Mauern zuſammen.“ Ein
anderes Mal wollte derſelbe Lehrer eine ihm ſehr mißfällige
Stutzerei einem ſeiner Primaner verweiſen und ſagte in ſeinem
Eifer: „Was ſoll das zugeknöpfte Weſen? Seien Sie
gut, thun Sie fromm und leſen Sie die Epiſteln“
(von Cicero nämlich). (H. C.)

(N. Pr Z.) Zur Beachtung für unſere Bauluſtigen theilen
wir Folgendes mit. Beim Einreißen eines alten Bauwerkes
wurden, als man die eichnen Balkenköpfe aus der Mauer nahm,
dieſe als völlig geſund befunden obgleich ſie notoriſch gegen
600 Jahre gelegen hatten. Die Urſache davon war, daß ſie
rund herum mit Korkplatten umlegt waren. Derſelbe Fall zeigteſich am Rhein beim Einreißen einer alten Kirche, wo die Balten

ebenfalls am Kopfende, mit dem ſie auf der Mauer lagen, mit
Kork umgeben waren dieſe Stellen waren allein geſund geblie-
ben, während die übrigen Theile der Balken verfault waren.

Der getreue Uhlane.
Das Lied von der Treue im Kleinen iſt ein altes,

aber gutes Lied, das zumal in einem dem Volke gewidmeten
Blatte nicht oft genug angeſtimmt und angeklungen werden

kann. Es iſt daher in den jüngſten Nummern dieſes Blattes
eines bis zum Tode pflichtgetreuen Zimmermannes mit Fug und
Recht rühmend gedacht worden. Es erinnerte den Verfaſſer
dieſer Zeilen an ein Beiſpiel aufopfernder Treüe, das er einſt
vor langer Zeit mit erlebt hat und das erzählt zu werden verdient.

Es war vor etwa zwanzig Jahren als in Treptow bei
Berlin in tiefer Nacht plötzlich eine furchtbare Feuersbrunſt
ausbrach. Das geflügelte Ungethüm, der rothe Hahn flog mit
Blitzesſchnelle von Dach zu Dach, und jeder Verſuch, ſeinen
verderblichen Flug zu hemmen, blieb vergeblich. Aber die Treue
gegen Gott und die Liebe gegen die Menſchen ſind zwei
Mächte, die ſtärker ſind als das ſtärkſte Element. Es lag da-
mals, ich weiß nicht mehr das wievielſte Uhlanen Regiment
am Orte in Garniſon. Doch das weiß ich noch, es war ein
ſtattliches Regiment, aber ſein Stolz war und blieb eim
Gefreiter, der ſchon oft in Kriegs und Friedenszeit bewieſen,
daß er den Eid der Treue gegen Gott und ſeinen König und
gegen ſich ſelbſt nicht umſonſt geſchworen. Er dachte: wenn
Gott mit mir iſt, wer will wider mich ſein? Und mit die-
ſem Gedanken ſtürzte er ſich in ein ringsumflammendes Haus
aus welchem eine Mutter mit ihrem Kind und ein zitterndet
Greis herzzerreißend, aber vergeblich nach Hülfe riefen denn
die Gefahr der Rettung war groß. Es galt Leben um Leben
und Keiner wollte das ſeine verlieren. Dreimal ſtieg der Wackre
in das offne Flammengrab und dreimal gelang ihm die gefahr-
volle That unter dem Beifallsjubel der ängſtlich harrenden,
kaum athmenden Menge. Alle drei waren gerettet, als ein
neuer Hülferuf aus dem Jnnern des ſchon zuſammenbrechenden
Hauſes ertönte. Zum Tode erſchöpft, drang er zum vierten-
male in das Haus des Todes, aber dieſesmal, um nicht wie-
der aus demſelben zurück zu kehren. Biſchof hieß dieſer
Bravſte aller Braven, deſſen Name nun ſchon lange im Him-
mel geſchrieben ſteht. Der Eindruck, den dieſer Opfertod hin-
terließ, war groß und tief. Er ward ein Saatkorn, das, ge-
ſenkt in die Herzen der Menſchen, wohl tauſendfältige Frucht
trug. Jhn feierte ein Grablied, das damals in den Berliner
Blättern gedruckt ſtand und das zum Schluß auch hier ſeine
Stätte finden mag.

Heil, wackerer Uhlane,
Heil dir und deinem Muth,
Der du der ſchönſten Fahne
Gefolgt in Todesgluth,
Der Fahne jener Liebe,
Die dir dein Höchſtes war
Jn deinem heil'gen Triebe
Trotz flammender Gefahr!

Nun haſt du ſie gerettet,
Die drei, mit ſtarkem Arm,
Und haſt dich ſelbſt gebettet
Jm Flammenbett ſo warm,
Haſt dich dem Herrn bewähret
Jm ſchönſten Kampfgefecht,
Und biſt nun heimgekehret,
Du treuer Lanzenknecht!

Jhr Brüder, gut geladen!
Schießt dreimal über's Grab
Des bravſten Kameraden
Und ſenkt ihn ſanft hinab
Dann tretet alle leiſe
An dieſes Grab heran
Und ſingt nach alter Weiſe
Das Lied vom braven Mann!
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